
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1983/2/26 B450/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1983

Index

64 Besonderes Dienst- und Besoldungsrecht

64/05 Sonstiges

Norm

B-VG Art7 Abs1 / Verwaltungsakt

B-VG Art83 Abs2

B-VG Art87 Abs1

B-VG Art139 Abs1 / Prüfungsgegenstand

GOG 1896 §74

RDG §57

Rechtssatz

Art87 B-VG; kein Eingri; in die richterliche Unabhängigkeit durch die bescheidmäßige Feststellung, daß die Teilnahme

an einer Fortbildungsveranstaltung zu den DienstpAichten eines Richters zählt; kein Entzug des gesetzlichen Richters;

keine Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes bei Anwendung des §57 Richterdienstgesetz
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B 450/79
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